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Der Neubau der Erziehungsansi«
von Direktor H. Plüer

Die Anstalt für Erziehung geistesschwacher
Kinder in Regensberg, gegründet im Jahre 1883
von der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons

Zürich, feierte im Jahre 1933 ihren
fünfzigjährigen Bestand. Bei diesem Anlaß trat sie mit
großen Bauplänen vor die Oeffentlichkeit. Es
sollte vor allem ein neues Schulhaus gebaut werden.

Einzelne der bestehenden Schulzimmer bleiben

unter zwanzig Quadratmeter Bodenfläche, und
wenn auch das gegenwärtige Schulgesetz nicht
mehr verlangt als pro Schüler mindestens einen
Quadratmeter Bodenfläche, so dürften diese
Bestimmungen heute nicht mehr ernst genommen
werden, um so weniger, als auch der bisherigen
Schulbank je länger je schärfer der Kampf
angesagt wird. An ihre Stelle treten das Einer-
pültchen und der bewegliche Stuhl. Der Unterricht

erfolgt heute nur noch zum Teil in der
Schulbank. Um aber die Klasse vor den Bänken
versammeln zu können, ist mehr Raum nötig. In
den letzten Jahren hat sich mehr und mehr ein
Bedürfnis nach Bewegungsunterricht außerhalb
der Schulbank geltend gemacht. Um die allzu
große Vorschule unserer Anstalt teilen zu können,
ergab sich die Notwendigkeit, ein neues
Schulzimmer einzurichten. Ferner fehlte für die 80 bis
100 Schüler ein Turn- und Rhythmiklokal. Zu
den heutigen Forderungen einer Erziehungsanstalt
gehören auch ein Arzt- und Untersuchungszimmer
und ein Zimmer für orthopädische Uebungen. Im
Winter mußten täglich 50 bis 60 Oefen geheizt
werden, weshalb auch die Zentralheizung in
das Bauprogramm aufgenommen wurde. Und endlich

ergab sich die Notwendigkeit, das untere
Knabenhaus umzubauen. Die Pläne für diese
baulichen Aenderungen wurden ausgearbeitet und
ergaben eine Bausumme von rund Fr. 750 000.—.
Das Aufbringen dieser hohen Summe erwies sich
als unmöglich, um so mehr, als sich die
wirtschaftlichen Verhältnisse von Jahr zu Jahr
verschlechterten. Wir sahen uns genötigt, das
Bauprogramm auf ein Minimum zu beschränken. In
Berücksichtigung der vorhandenen und der in

Regensberg

Aussicht gestellten Mittel einigte sich die
Kommission auf ein ganz bedeutend vereinfachtes
Bauprogramm: Erstellung einer Turnhalle mit Kor-
berwerkstätte, Umbau des untern Knabenhauses
und Einrichtung der Zentralheizung.

Es wurde mit einer Bausumme von Franken
165 000.— gerechnet. Der Baufonds betrug etwas
über Fr. 80 000.— ; die Regierung stellte eine
Subventionssumme von Fr. 40 000.—• bis Franken
50 000.— in Aussicht. So wurde mit dem Bau
begonnen. Aus dem alten, mit der Zeit recht
unansehnlich gewordenen „Unterhaus", der
sogenannten „Villa Fürchterlich", wie sie von einer
unserer Lehrerinnen getauft worden war, wurde
unter den kundigen Händen und Augen der
Herren Gebrüder Bräm, Architekten in Zürich,
ein gemütliches, sauberes Wohnhaus für Buben.
Es sind freundliche Schlafräume und Wohnzimmer
entstanden nebst andern notwendigen Räumen
für Toilette, Bad und Schuhputzraum. Auch die
neue, große Gesamtzentralheizungsanlage wurde
im untersten Geschloß eingebaut. Die Korberei
hat einen stattlichen, hellen Raum im Parterre
unter der Turnhalle erhalten. Vor den Arbeitsräumen

ist eine sonnige Terrasse, wo unsere
Buben an schönen Tagen im Freien arbeiten können.
Im ersten Stock wurde die Turnhalle geschaffen.
Dabei leitete uns nicht etwa irgendein Größenwahn,

sondern das Bestreben, mit dem zur
Verfügung stehenden Kapital das bestmögliche zu

19



leisten. Für unsere Geistesschwachen spielt die
körperliche Bewegung eine so große Rolle und
es ist so wichtig, die geistige Gebundenheit durch
Lockerung der körperlichen Gebundenheit zu
lösen, daß wir den Mangel eines geeigneten Raumes

schon längst schwer empfunden hatten. Der
neue Turnraum gestattet nun einzelnen Klassen,
die notwendigen rhythmischen und turnerischen
Uebungen und Spiele durchzuführen, unabhängig
vom Wetter. Die Zentralheizung, eine eigentliche
Fernheizungsanlage, erwärmt uns sämtliche
Gebäude des Anstaltsblockes: unteres Haus, Turnhalle

mit Korberei, Schulhaus, Mittelbau und das
sogenannte alte „Schloß", und zwar nicht nur die
Zimmer, sondern auch die Gänge, die wir bisher
im Winter immer als recht kalt und unlustig
empfunden hatten für den Aufenthalt von Kindern.

So erfreut wir wurden über die sorgfältigen, bis
in alle Details von den Architekten wohlerwogenen

Einrichtungen, so groß war unsere
Enttäuschung, als uns auf unsere Eingabe von der
Regierung die Antwort wurde, die in Aussicht
gegestellte Subvention könne nicht mehr verabfolgt
Werden, die Finanzen des Staates erlauben es
nicht mehr; dagegen sei der Regierungsrat
bereit, der Anstalt ein Darlehen in der Höhe von
Fr. 50 000.— oder 60 000.— zu bewilligen, je
nach Bedürfnis, aber verzinsbar zum laufenden
Zinsfuß und selbstverständlich auf Rückzahlung!
Was sollten wir machen? Wir waren davon
überzeugt, daß wir zu gleichen Bedingungen das Geld
auch von privater Seite oder von Banken erhalten
würden. Ein Rechtsgutachten, das wir einholten,
sprach sich klipp und klar dahin aus, der Staat
sei zu einer Subvention verpflichtet, mit Hinweis
auf § 1 und weitere des Schulgesetzes über die
Leistungen des Staates vom 2. Februar 1919,
nach welchen der Staat berechtigt ist, selbst
entsprechende Anstalten zu bauen oder bestehende
Anstalten, die den Anforderungen des Staates
entsprechen, zu subventionieren. Seit über dreißig
Jahren gewährt der Staat unserer Anstalt eine
jährliche Subvention und wählt zwei Mitglieder
in unsere Aufsichtskommission; wir durften
somit annehmen, daß die Anstalt Regensberg seinen
Anforderungen entspreche. Was sollten wir tun?
Einen Prozeß gegen den Staat einleiten? Darlehen
von privater Seite zu erhalten suchen? Die
Kommission kam zu dem Beschluß, das Anerbieten
der Regierung anzunehmen auf Grund folgender
Erwägungen: Der Staat ist uns in der gegenwärtigen

wirtschaftlich gedrückten Zeit der sicherste
Geldgeber und Gläubiger. Eine Kündung der
Darlehen haben wir von ihm kaum zu gewärtigen,
solange die Versorgung von anormalen Kindern
notwendig ist. Und wenn es uns nicht mehr
möglich sein sollte, das Darlehen zu verzinsen, so
wird er sich eher gedulden als ein privater
Gläubiger.

Wir stehen somit heute vor der Tatsache: Die
ausgeführten Bauten waren eine Notwendigkeit;
sie wurden ohne jeden Luxus, aber in jeder
Beziehung zweckmäßig ausgeführt. Waren es nun
vorher die ungenügenden Einrichtungen, die uns
Sorgen bereiteten, so sind es heute die
finanziellen Lasten.

Arbeitspersonal vor der Korberei

Turn- und Spielsaal

Wohnstube im umgebauten Industriehaus


	Der Neubau der Erziehungsanstalt Regensberg

